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Herausgegeben von Usteri.

Montag,den iz Juli iwr. Fünftes Quartal. Den ^Messidor IX.

An die Abonnenten.^
Da mit dem Stück ?yo, das fünfte Quartal des

neuen S ci) >v. Republikaners zu Ende geht, fo

sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung

ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement

für das se ch s te Quartal mit 4 Fr. 5 btz. in Bern,
und mit e Fr. ; btz. postfrey ausser Bern, ungesäumt

zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
folgender Blätter, von denen noch Exemplare um beygesezte

Preise zu üadeu sind:
Der Schweiz. Republikaner, z Bande, jeder zu 8 Fr.
Supplement dazu 2 Fr.
Neues helvetisches Tagblatt, 2 Baude, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, 1 Band, 4 Fr.
Neuer "schweizerischer Republikaner 4 Quartale, jedes zu

4 Fr. Fünftes Quartal 4 Fr. ; btz.

Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,
sollen in cmigen SupplemeMhetteil nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl 'Abonnenten für diese Sum
pemenie gefunden hat. Mà» pränumerirt für das erste Heft
u.tî z Fr. bey oem Herausgeber oder bey I. A. OchS.

Von den Registern zu obigen Sammlungen sind blàhin
drey zu den z Bänden des schweizerischen Republikaners und
dasjenige i MI ersten Band des TugblattS erschiene« : 'die t'chri-

jM zollen nachfolgen.

Gesetzgebender Rath, 27. May.
(Fortsetzung, h

(Fortsetzung des Mmüzipalitätsbcrichtes.)

Eure Csn'.mißwn ist nicht lange angestanden welchen

Weg sic Euch einzuschlagen anrarhen wolle. Zwar hui-

digen ihre Glieder individualitcc als Menschen, jenem

sich gegen jeden gleichbleibenden Weltbürgerstnn, jenem

allgemeinen, jedem gleiche Rechte ercheilendeuWohl-

wollen gegen alles was Menschen - Antlitz trägt,
es mag in der Hütte des VaterS, in dem Umkreis

der Mauern die uns werden sahen, m den Grenzen ehe.

maliger Staats- und Bundesverbrüderungen, oder
selbst jenseits dieser Märchen geboren seyn; und es gehört

zu ihren süssesten Hofnungen, daß dies s Gefühl dereinst

zu unbedingtem Gerechtigkeitssinn ausgebildet als Re»

sultat der höchsten sittlichen Veredlung unsers Geschlechts,

das einzige aber desto festere Band seyn werde, das Men.
sehen mit Menschen verbindet; die einzige aber desto frucht,
barere Quelle, aus der jede Menschentugend und die

Erfüllung jeder Pflicht in secgenbringcnder Fülle aus.
strömt. Alsdann B- Gesesctzgeber wird i c de mensch»

liche Anstalt, die der ScaatsgeftUschaft selbst nicht aus»

genommen, die nicht Zweck sondern bloß Mittel war,
unser Geschlecht zu jenem Ziel der höchsten sittlichen Ver.
edlung zu bringen als unnütz wegfallen, so wie das Ge-
rüst als unnütz wegfällt, wenn das Gebäude, zu dessen

Errichtung es aufgeführt ward, nach dem Plan seines

Schöpfers vollendet, auf seinen eigenen Fundamenten
ruhet.

Aber dieNaturmacht auf dem Wege, ausden sie ihre
Geschöpft zur phisifchen und sittlichen Vervollkommnung
führt, keine Sprünge, sondern stufenweise Entwiklung
iWas Gesetz, an das sie ihre Operationen kettet. Ihrem
Gang nachzuahmen ist das Thun eines weisen Gefttzqe-

bcrs; die Menschen in Sprüngen ihrem Ziele nahe füh.
ren zu wollen, ist das Werk eines Thoren. In dem ge«

gmwärtigen Zustand der sittlichen Cultur unserer Nation,
verlrit jenerWeltbürgerstst noch lang nicht allgemein genug
die Stelle jedes Beweggrunds, um recht und edel zu han.
dein. Noch leitet die große Menge der Eigennutz; noch

will sie nicht bloß mit den Augen des Geistes entfernte

sittliche Vortheile ihres Geschlechts, sondern sie will mit
leiblichen Augen den Zusammenhang erblicken der jedes

Opftr ihrer Sinnlichkeit an sichtbare Vortheile für ihr
Individuum knüpfet. Noch hängt sie an dem Ort der

> sie .werben sah, an den Nachbarcn die sie umgeben, an
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den Einrichtung? n und Anordnungen unter denen sie groß

gezogen worden und eu> die sich allesthrc Neigungen und

Gewohnheiten augeschmiegt haben, Gegen ailes jenseits

diesis Kreises empfindet sie bloß Gleichgültigkeit und
Kälte? oft Mißtrauen und Haß. An jenen Anordnungen/
mögen sie immer die Mitmhcberinnen dieses beschränkten

Zustands siyn/ hängt aber der Faden mancher Tugend
fest. Allenthalben lehnen Uncigennützigkeit, Nechtschaf-

fenhcit/Ehrgefühl und Vaterlandsliebe sich an dieselben.

Reißt diese Stütze ein! und der Einzelne ficht ausser sich

slbst nichts wie das große Ganze deö Staats / von dem

er ein Theil ist. Ihm schwindelt vor der Größe und dein

Umfang eines unsichtbaren Wesens/ dessen Begriff sich

deutlich zu denken über das Maaß seiner Kräfte ist; er ist

ausser Stand den Zusammenhang zu fassen / in dem er

und seine Pflichten mil diesem ihm unbegreiflichen Wesen

stehen. Entblößt von jenen Stützen / mit Hülfe derer er

ans der Bahn bürgerlicher Tugend sich ausrecht hielt / und
noch zu schwach aus eigener Kraft zu stehen / fällt der

Einzelne in sich zusammen / und sieht zulczt nur sich selbst.

Die Faden jener Tugenden sind zerrissen/ und statt ailge-
meiner Menschenliebe und Gefühl von Bürgerpflicht/ ist

der gräßlichste Egoismus das Produkt des tödtlichcn
Sprungs/ den man ihn durch Zernichtung àe vvcma-
ligen Verhältnisse thun ließ.

Ist das nicht B. Gesetzgeber^ die Geschichte der ftän-
kischen Revolution? Ist es nicht das Resultat der unsel-

gen Ist es nicht in mehrerem oder minderm Grade die

Geschichte unserer eigenen Herzen?
Gestüzt auf diese Betrachtungen/ will Eure Commißion

glicht vorwärts gehen auf dem von der vorigen Gefttzge-

dring betretenen Pfad/ sondern sie will rükwärtsgehen,
und Ihnen B. Gesetzgeber anrathen, das Institut der

Hcymathsrechte / so weit es die allgemeinen Verbrüde-

rungsbande der Schweitzer nicht zerreißt / als eine Quelle

mancher Tugend/ als ein erprobtes Mittel zur Ordnung
und Ruhe und zum Wohlstand/ von neuem zu beleben.

Sie thut es mit desto mehrerer Zuversicht, als diese An-

vrdmnig dcm Nationalcharakter und dem Nationalbe,
dürfniß der Schweitzer durchaus angemessen seyn muß,

da wir solche/ freylich nicht gänzlich mit den gleichen Mo.
Visitationen/ unter allen de» verschiedenen Regierungsfor-
men der vormaligen eidsgenößischcn Stände wieder

fanden,
Bcvnahe allenthalben war die Ausübung der niedern

Polizey, hiermit mehr dort mit weniger Ausdehnung an
das Hcymachsrccht geknüpft/ das vorerst nur in dem

Recht des Mftgcnusseö an einem gemeinen Gut bestand.

Der Begriff von H-ymathrecht war ursprünglich ollent-
halben gleich. Besitz eines Grundeigenthums und An-
säßigkeit in dem Gemeindsbezirk., der vorzüglich durch
das Lehenrecht seine Ausmarchung erhielt» bildeten die
wesentliche» Merkmale desselben. Bey Zunahme der Be-
völkerung erhielten aber bald auch die Abkömmlinge der
frühern Besitzer, bald m mehreren bald in minderen Gra»
den die Genusse u»d Befugnisse der ansäßigcn Grundci-
genthumer; und endlich, wie beynahe in der ganzen
Schweiz die Gesetze die Verpflegung der Armen den Gc^
inemdc» auferlegten / wurden an den mehrstcn Orten, in
den Städten früher, sputer auf dem Lande, die Hcy-
machsrcchle geschlossen und sofort ward dieses Verhält,
mß, unter mancherley Modifikationen, unabhängig vom
Gülerbesitzund mithin persönlich.

In so weit als aus dem Hcymathsrechtverhältniß der
Mltgcmiß an einem Gememdgul und das Recht des In-
bividuums aus Verpflegung im Fall Unvermögens ab-
fließt, hat selbst die vorige Gesetzgebung diese durch den
Lauf der Jahrhunderte herbcygeführte Anordnung re,
spektirt, hingegen hat sie solche in Betreff der Vermal,
taug der Ortspvtizey gänzlich zernichtet, und daS Recht
dazu auf die Eigenschaft des Aktivburgers ausgedehnt.

Eure Commißion hat aübereits oben ihr Glaiibensbe
kenntniß abgelegt, daß die Ausdehnung der Befugnisse
die i» dieser Hinsicht den Heymachöcechteii zugetheilt wa-
reu ihres Beyfalls nicht geniessc, weil sie höhern Grund-
sätzen des allgemeinen Wohls entgegensteht; allem sie ist
überzeugt, daß die Ncberteagmig der niedern Pvlizcyge-
walt auf vas Aktivdürgerrecht in einer andern Richtung
den Staalszwccken entgegen arbeite. Jene die durch das
cigene Interesse der Gcineindsgenvsscn Ordnung und
Ruhe in die Gemeinden brachte, und gemeinnützige An,
stalten erzeugte, hinderte das Fortschreiten des Ganzen
durch das ausschliessende ihres Geistes, diese die jedem
Bürger freyen Spielraum laßt die ihm aber kein be.
sonderes Interesse für den Ort giebt, lähmt jede Kraft
zur Gemeinnützigkeit.

In der That B. Gesetzgeber wie kann derjenige, den
der Wechsel des Schlksals oder seine Laune, heute an
einen Ort hintreibt und ihn morgen wieder wegtreiben
kann, ein besonderes Interesse zu Errichtung oder Un,
terhaltung von Anstalten haben, die ausschließlich nur
für den Ort, dc» er sich momentan zum Unterhalt er-
wählte, dienen sollen Und wie ist es möglich, daß
dieses Interesse bey dcm Gemeindsgcnoß fortdaure, der
besonders in größern Gemeinden von jenen überstimmt

stst, und alle Tagt zu befahren hat, die Verwaltung dcsr
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Orîspolizey- ausschließlich ihren Händen- anvertraut zu

sehen.

Sollte aber B- G. zwischen diesen beyden Extremen

nicht ein Punkt liegen, der die Bvrtheile beyder Anord-

»ungcn vereinigte, ohne derselben Nachtheile mit sich

zu führen.
Ohne Zweifel hat der Heymathsgenoß im Allgemeinen

daS allernächste Interesse, daß Ruhe, Ordnung, Sicher-

heit und Bequemlichkeit an seinem Heymarsorl herrschen,

es ist der Ort wo er geboren und erzogen worden, wo

alles was die Narur seinem Herzen werth macht, vcr-

einiget sich befindet, wo er gedenkt sein Leben hinzubrin-

gen, und von wo er für sich und seine spätesten Enkel im

Alter und in kranken Tagen Trost und Hilfe «n erwarten

hat. Welche Beweggründe, mit Eifer für das daureude

Wohl feines HeymarhSorts zn sorgen, und selbst fei» ge-

genwärligcs Interesse demstlben zum Opfer zu bringen!

AU. in neben dem HeymaihSgcnoß giebt es cine Bür-
gcreiaße, die ein zwar minder mannigfaltiges, aber bey.

nahe gleich starkes Interesse an dem Wohl eines gegeoe-

neu Bezirks zu haben scheint. Es ist die der ansäßigcn

Besitzer von unbeweglichen in dem Bezirk liegenden Gm

lern; denn eines TtzeUs findet sich bey dewjciugcm der an

«inem Orte sich ankauft und daseiest >rch niederlaßt, das

deutlich gedachte Vorhabe» eines dauernden Aufenthalts
in demselben, und andern Theils nimt in gleichem Maaß
wie alle Anstalten zur persönlichen Sicherheit und zur

Bequemlichkeit an einem Ort gut eingerichtet sind, die

Concurrenz derjenigen die sich daselbst niederzulassen und

einzukaufen suchen, zn, und mit dieser Zunahme steigt

der Werth der unbewegliche» Güler.

Ans diesen beyden Bürger-Classen wünscht daher

euere Commission und trägt darauf an, unter dem

Namen von Orls-Gemeindc, im Gegensatz von dem

mehr persönlichen Verhältniß der Heymaihs-Genossn-
schast, daS Corpus zu errichte», von welchem die Ver-

wallung der Orlspolizey ausgehen soll.

Dos Interesse dieser beyden Classen bürgt für die

gme Besorgung dieser Verwaltung und der beybchai-

tene gesetzliche Grundsatz, der Besugmß eines jeden hcl-

velische» Bürgers sich allenthalben niederlassen u»d

ankaufen zu duesen, hindert die Folgen jener nachtheili-

g.n Ausschlieslichkeit, die in der Ueberlassmg der

Orîspolizey-Gewalt an die HeymathS-Genosscnjchaf-

ten lag.
Diese Anordnung sdließl sich übrigens an den noch

allgemein üblichen Grundsatz an, auf den wir selbst

in-Betreff, der allgemeinen Sraalsabgaben werden zu-

xükkommen müssen, kraft dessen die linbeweglichen Gü<
ter eines Bezirks, wo nicht die einzige, doch die vor»
züglichste Quelle sind, aus welcher die Befriedigung
Ver OrtSpvlljey-Bedürfnisse stresse,» muß, und endlich

nähert sie sich dem ursprünglichen Verhältniß der Hey,
machSrcchte ehe und bevor solches durch die Schließung!
derselben persönlich wurde.

Freylich ist es nicht möglich dieselbe ganz auf dieses;
urspenngiiehe Vcrhälmiß zurückzubringen, denn ohne'

Eingriff m das Eigenthum der Heymathsgenoffeuschaf,
ten kann ihnen derjenige, der sich in einem Bezirk au»

gekauft hat, viel weniger seine Familie, nicht zum An«

lheity.cher an ihrem Gemeindgut und zum Genoß ihrer
Ärmenvcrpsiegung aufgedrungen werden, und in dieser

Beziehung muß den Heymathsgenossenschaften eine be»

sonderechchistenz beybehalten werden; allein wenn ihnen
als Rechtedesitzem auf alle unbeweglichen Güler ihres

Be; ks, und da wo Gemeindgüter sind, die gewöhnlich'
in diesem Bezirk liege», als Eigenthümer derselben

m Verdinduiig mit allen übrigen Grundbesitzern ein vb-
litisches Daseyn ertheilt wird, so ist denn auch auf der
andern Seite der Gesetzgeber befu.ft, ihre besondere Ext-'
stenz unter das allgemeine Wohl zu bedingen, und da--

durch wird cö möglich, ohne Zwang und ohne Eingriff,
in ihr Eigenihrun, den nicht h.ymalhrechligcn Grundbc»
sttzern eines Bezirks die ailsällig gewünschte Aufnahm-
in die Hcymathsgetwssensichaft vorzubereiten.

Wenn Sie B. G. Ihrer Commißion in Absicht ans
die Grundlage der OrtSpolizcygewaU beypflichtn, so'

wird sie dann die Ehre haben ihre Ideen über die An-'
nähme in die Gememdsgmossenschasl, tu einem besom-

dern Vorschlag des nähern zu entwickeln.

Sobald nun die Verwaltung der Ortspolizey der aufs
obigem Fuß bestimmten Orlsgemeinde übertragen wird,-
so sind es dann auch die Ortsbürger, d. h. ihre Mil--
glieder allein- auf denen die Ortsbeschwerden liegen soch-

len, wenn der Ertrag der Orlsgütcr ode? aiOekee

Quellen dazu nicht hinreichen. Die Art der Vertheilungr'
derselbe» muß aber den Gegenstand eines besondern Ge---

setzcs ausmachen.

Unterdessen gedenkt Euere Commißion dadurch kei--

neswegs alle übrigen Einwohner eines Bezirks, von'
jedem Beytrag freyzusprechcn; im Gegentheil - erfordert'
es die strengste Gerechtigkeit, daß dieser Beytrag nicht-
bloß auf die Steuern der Orlsbürger, sondern auch anst
den Ertrag der Ortsgüler berechnet werde; allein Enere -'

.CommiZion glaubt dieser Beytrag solle durchaus nichtl



nach cincm wandelbaren Maaßstab bcst-mntt werden,
da emesihcils die Anwendung jedes wandelbaren Maaß-
stabo serwickelc und so wie die Perception vielen Schwie-
rigkeilen unlerworffen ist, anderslheils dann der Willkür
der Orlspolizeydehörde zu vieler Spielraum gelassen

wirb; und diese Willkür ist cS eben, die bey dem Sy-
stem, das den Orisbürgcrn besondere Rechte ertheilt,
vorzüglich zu vermeiden ist, daher die Bestimmung des

Unwandelbaren, jedoch einer periodischen Revision unter-
wvrffenen Beytrags, von der OrtSgemeinde unabhän-

gig, durch eine höhere Behörde geschehen und überhaupt
dafür gesorgt werden muß, daß jeder helvetische Bürger
allenthalben in Helvctien unter dem Schutz der Gesetze

sich aufhalten und seinen Unterhalt suchen könne. Auch
dieser Gegenstand kann bloß in einem abgesonderten Gc«

setz behandelt werden.

Durch diese Einrichtung allein ist ferner die Möglich,
keit denkbar, daß der Stand des helvetischen Bürgers
gesichert bleibe, und ohne dieselbe wird die gröfte Ver-
wirrung entstehen, die künftigen Generationen werden
der Gefahr ausgcsezt, ihre Abstammung nicht mehr be-

schemigcn zu können, oder das helvetische Bürgerrecht
wird der Schlauheit eines jeden fremden Landstreichers
preis gegeben.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Apologie des höchsten Finanztribunals,

welches Pfyffer Feer dem Bürger
Reinhard, Gesandten der französi-
sehen Republik, vorgelegt hat. Ge-
druckt >8ol. 8. S. 4Z.

Unsere Leser erinnern sich vielleicht noch (Vergl. N.
Schw. Rep. N. 2z8. S. i isti 82) des von Pfyffer
Feer vorgeschlagenen obersten helvetischen Finanzgerichls-

Hofs, mit welchem fünf grosse Nationen die Schwcitz
beglücken sollten.... Man zuchie die Achse!» und lachte

über den Don Quichotte.

„ Sie belieben also mich zum Narren zu stempeln» —
erwiedert dieser — »Gut, sey es! Kinder und Nar.
pen reden die Wahrheit. " Er sezt sich hierauf hin
und schreibt eine Apologie, die den B- Pfyffer-Feer
und sein höchstes Fmanztribunal zum Adoppelten Ge-
genstande hat«

Von j.nem wird uns (S. 4) berichtet, „baß er in
den Staaten Roms gebohrcn ist, und daß er somit von
seiner Anime etwas von N ì, t i 0 na l >vi tz mir
eingesvgen habe» könnte. " Unmittelbar darauf legt er
von seinem Römcrwitz eine stichhallende Probe ab,
indem er auf dem Stempel der sch w e i tz c.

riicheu Zeitungen das Schicksal der armen
Schwcitz (1 Rap.) licSc! — Die Parallele, welch-
der Recensent im Schweiz. Rep., zwischen unsern, Vf.
und dem General Wyß zog, hat dem ersten viel Ver.
gnügen gemacht; er liefert selbst noch einige Bey-
träge dazu und erzählt uns, daß PfyfftwFeer ei» Di«
plom von der Academic de Naseenii d'Urbiiw er,
hielt, und daß er im Lnzerner Landsturm, als Obrist
comandirie; er vergaß noch hinzuzusitzen: daß er in der
p a b stliche 1, Leibgarde einst Oi silier war, wo er
dann anet, eine kleine Dosis päbstlichen Aber-
Witzes scheint cingesogen zu haben : hicvon zeugen sein

Aerger (S. 6) über die höchstnnanständigc Zeitung, die
in ihren Scherz die heilige Dreyfaltigkeit hineinzieht,
» ein Geheimniß das der christlichen Religion heilig ist,
und, das ftlbst die Zweifler respcktiren. " — Und vol.
lends seine Klage über die uncatholische Kesandtsthast
nach Paris (S. ?y): »Ein Lcmaiicr und zween Ar-
gäucr wurden auf Paris geschickt, um wegen der Con-
siilulion zu negozircn; und kein einziger Cacholik, der
auch sehe» könnte von was die Red-
wäre. "

So viel von der Apologie des Verfassers, und nun
n»ch zwey Worte von zencr seines Tribunals. — „Ein
Tribunal — sagt er — muß vor allrm unparthevi-ch
seyn und Verwandte können nicht von Verwandten ge-
richtet werden. Nun machen die einz lnen Menschen,
ans denen ein Staat besteht, nur eine Familie in An-
schung der össenllichen Ockonomie aus: die Richter also,
welche aufgestellt sind die streitigen Fälle zwischen Can-
ton und Canton, zwischen Gemeinde und Gemeinde,
zwischen Partikular und Partikular beyzulegen, so s.

lcn in Hclvetien nichts besitzen, sollen
gar kein Verhältniß mit Helvetic,, ha-
den."... Wer möchte nun ferner Einwendungen ma«
eben? — Mit der italienische» Finanzgelehrsiimkeit,
die dann weiter ausgekramt wird, wollen wir unsrr-
Leser verschone». Eines der Resultate derselben ist, daß
unftr Vf. vorzüglich To scaner und da»» auch
einen Holländer in dem helvetischen Fmanjtri-
bunal haben will»
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